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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1967

Norm

ABGB §1400 A

ABGB 1431 I

Rechtssatz

Da es im mehrgliedrigen, bargeldlosen Überweisungsverkehr zwischen dem Überweisenden und der Empfangsbank

an einem Leistungsverhältnis fehlt, sind hier auch die Voraussetzungen für eine Leistungskondiktion nicht gegeben.
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